
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/7/23 2004/02/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.2004

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

19/05 Menschenrechte

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

B-VG Art90 Abs2;

MRK Art6 Abs1;

VStG §45 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 95/02/0081 E 9. Juni 1995 VwSlg 14269 A/1995 RS 3 (hier nur letzter Halbsatz)

Stammrechtssatz

Die Behauptung, es liege durch die Einstellung des Strafverfahrens durch die Behörde erster Instanz keine "Anklage"

vor, ist deshalb verfehlt, weil im Verwaltungsstrafverfahren das "Anklageprinzip" (Teilung in ein "anklagendes" und

"richtendes" bzw "urteilendes" Organ) nicht vorgesehen ist (Hinweis Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen

Verwaltungsverfahrens, fünfte Auflage, Randzahl 826).
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